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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit den Empfehlungen des Europäischen Parlaments an die Kommission und den 
Europäischen Auswärtigen Dienst zu den Verhandlungen über das 
Assoziierungsabkommen EU-Armenien

(2011/2315(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Armenien über den 
Abschluss eines Assoziierungsabkommens,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zu Armenien vom 10. Mai 2010, mit denen 
die Verhandlungsleitlinien angenommen wurden,

– unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen 
Armenien und der Europäischen Union, das am 1. Juli 1999 in Kraft getreten ist,

– unter Hinweis auf den Aktionsplan der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP), der am 
14. November 2006 verabschiedet wurde, und auf die Gemeinsame Mitteilung vom 
25. Mai 2011 mit dem Titel „Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“,

– unter Hinweis auf die am 7. Mai 2009 auf dem Gipfeltreffen zur Östlichen Partnerschaft 
in Prag abgegebene gemeinsame Erklärung,

– unter Hinweis auf die am 29. und 30. September 2011 auf dem Gipfeltreffen zur Östlichen 
Partnerschaft in Warschau abgegebene gemeinsame Erklärung,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung über eine Mobilitätspartnerschaft zwischen 
der EU und Armenien vom 27. Oktober 2011,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Notwendigkeit einer EU-
Strategie für den Südkaukasus1,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 7. April 2011 zur Überprüfung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik – Östliche Dimension2 und vom 14. Dezember 2011 
zur Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik3,

– unter Hinweis auf den Fortschrittsbericht der Kommission über Armenien, der am 
25. Mai 2011 angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf die dritte Runde des Menschenrechtsdialogs zwischen der EU und 
Armenien am 6. Dezember 2011,

– unter Hinweis auf die am 26. Mai 2011 auf Vorschlag von Präsident Sargsjan vom 

                                               
1 ABl. C 161E vom 31.5.2011, S. 136. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0153.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011) 0576.
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armenischen Parlament angenommene Generalamnestie,

– unter Hinweis auf die am 2. November 2008 von den Präsidenten von Armenien, 
Aserbaidschan und der Russischen Föderation in Moskau unterzeichnete Erklärung,

– gestützt auf Artikel 90 Absatz 4 und Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die bilateralen Beziehungen im Rahmen der Östlichen 
Partnerschaft durch neue Assoziierungsabkommen gestärkt werden, wobei der 
spezifischen Lage und den Bestrebungen des jeweiligen Partnerlandes Rechnung getragen 
wird;

B. in der Erwägung, dass durch die Assoziierungsabkommen ein sinnvoller Rahmen 
geschaffen wurde, durch den die Beziehungen vertieft werden, die politische Assoziierung 
und die gesellschaftliche, wirtschaftliche und rechtliche Annäherung an die EU 
beschleunigt wird und kulturelle Beziehungen gefördert werden;

C. in der Erwägung, dass das aktive Engagement Armeniens und ein Bekenntnis zu 
gemeinsamen Werten und Grundsätzen einschließlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
verantwortungsvoller Staatsführung und Achtung der Menschenrechte von wesentlicher 
Bedeutung sind, um den Prozess voranzutreiben und die Verhandlungen sowie die 
anschließende Umsetzung des Assoziierungsabkommens zu einem Erfolg zu führen;

D. in der Erwägung, dass die armenischen Behörden wiederholt ihre Bereitschaft bekräftigt 
haben, diese Werte zu vertreten und Armeniens europäische Ambitionen betont haben;

E. in der Erwägung, dass die Stabilität und Entwicklung Armeniens und des Südkaukasus 
durch die ungelösten Konflikte gefährdet sind; in der Erwägung, dass die EU in ihrer 
Gemeinsamen Mitteilung mit dem Titel „Eine neue Antwort für eine Nachbarschaft im 
Wandel“ ihren Willen bekundet hat, sich mit vorausschauenden Maßnahmen in die 
Konfliktlösung im Südkaukasus einzubringen;

F. in der Erwägung, dass die ordnungsgemäße Durchführung der für den 6. Mai 2012 
anberaumten Parlamentswahlen in Übereinstimmung mit internationalen und 
europäischen Normen von größter Bedeutung für die Entwicklung der Beziehungen 
zwischen der EU und Armenien ist und dass die Wahlen in Übereinstimmung mit der 
neuen Wahlordnung Armeniens abgehalten werden sollen;

G. in der Erwägung, dass die Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen EU-
Armenien rasch vorankommen und dadurch Impulse für interne Reformen gesetzt 
wurden;

1. empfiehlt dem Rat, der Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst,

a) zu gewährleisten, dass das Assoziierungsabkommen einen umfassenden und auf 
zukunftsgerichteten Rahmen für die weitere Entwicklung der Beziehungen zu Armenien 
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darstellt, mit dem die politische Konvergenz und die rechtliche Annäherung erleichtert
werden;

b) zu betonen, dass die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen im Mai 2012 überaus 
wichtig ist und der EU-Delegation in Armenien die erforderlichen Hilfsmittel zur
Verfügung zu stellen sind, um den Beitrag der EU zur Qualität des Wahlverfahrens zu 
fördern; die Annahme der neuen Wahlordnung von Armenien, die im Sinne der 
internationalen Verpflichtungen und Empfehlungen ausgearbeitet wurde, zu befürworten;

c) in das Assoziierungsabkommen Klauseln und Maßstäbe zum Schutz und zur Förderung 
der Menschenrechte aufzunehmen, die den höchsten internationalen und europäischen 
Normen entsprechen, wobei der Rahmen des Europarates und der OSZE sowie der 
laufende Menschenrechtsdialog zwischen der EU und Armenien in vollem Umfang 
genutzt werden sollte;

d) in dem Assoziierungsabkommen zu betonen, dass es wichtig ist, die Nutzung der 
Grundfreiheiten, die Entwicklung der Zivilgesellschaft, Rechtsstaatlichkeit, die 
Fortsetzung des Kampfs gegen die Korruption und die Unabhängigkeit der Medien zu 
gewährleisten;

e) den armenischen Behörden nahezulegen, mit der Einrichtung des Amts des 
Menschenrechtsverteidigers fortzufahren, insbesondere durch die Bereitstellung 
zusätzlicher finanzieller und personeller Mittel und die Unterstützung der neu 
geschaffenen Regionalbüros;

f) insbesondere zu betonen, dass die Unabhängigkeit der Justiz, transparente Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge, die Trennung zwischen Wirtschaft und Politik, 
zuverlässige Gerichtsverfahren, ein sicheres Umfeld für aufklärerischen Journalismus und 
der Zugang zu Informationen und sozialen Medien wichtig sind; der armenischen
Regierung nahezulegen, bewährte Verfahren und Empfehlungen der EU in diesen 
Bereichen weiter zu befolgen;

g) sicherzustellen, dass das Assoziierungsabkommen den Grundsätzen des internationalen 
Rechts – insbesondere der Nichtanwendung von Gewalt, der Selbstbestimmung und der 
territorialen Integrität – entspricht und dass das Abkommen nach seinem Abschluss für 
das gesamte Staatsgebiet Armeniens gilt; 

h) die Fähigkeit der Europäischen Union zur Konfliktlösung zu stärken, unter anderem durch 
die Unterstützung der Bemühungen der Minsker Gruppe und durch Vorbereitungsarbeiten 
zur Umsetzung vertrauensbildender Maßnahmen, mit denen sich die Präsidenten von 
Aserbaidschan und Armenien einverstanden erklärt haben;

i) zu betonen, dass das Assoziierungsabkommen durch die Schaffung gleicher 
Voraussetzungen für alle drei Länder im Südkaukasus als Plattform zur Förderung 
regionaler Synergien und der regionalen Zusammenarbeit genutzt werden muss;

j) Armenien dringend darauf hinzuweisen, dass es das Römische Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs ratifizieren muss;
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k) die Bedeutung der Mobilität für die Förderung der europäischen Integration zu betonen 
und zu diesem Zweck die unverzügliche Aufnahme von Verhandlungen über 
Visumerleichterungs- und Rücknahmeabkommen sicherzustellen, die Mobilität von 
Jugendlichen und Studenten als Priorität zu behandeln; sicherzustellen, dass die 
Asylbestimmungen in vollem Umfang den internationalen Verpflichtungen und Zusagen
und den EU-Normen entsprechen; 

l) eine weitreichende sektorbezogene Zusammenarbeit zwischen der EU und Armenien zu 
fördern, insbesondere deren Vorteile klarzustellen und die ordnungspolitische Konvergenz 
in diesem Bereich zu fördern;

m) die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um in das Assoziierungsabkommen 
Bestimmungen aufzunehmen, die Armenien zur aktiven Beteiligung an Programmen und 
Agenturen der Gemeinschaft befähigen, was ein wesentliches Instrument zur Förderung der 
europäischen Integration auf allen Ebenen darstellt;

n) zu betonen, dass eine nachhaltige Entwicklung erforderlich ist, auch durch die Förderung 
erneuerbarer Energieträger; zu gewährleisten, dass die Entwicklung des Energiesektors in 
Übereinstimmung mit den Umweltnormen der EU erfolgt, insbesondere im Bereich 
Kernenergie, zumal die Situation des Kernkraftwerks Medsamor Anlass zu erheblichen
Bedenken gibt und dass ein konkretes Datum für seine Stilllegung festgelegt werden 
sollte;

o) die erforderliche technische Unterstützung bereitzustellen, damit Verhandlungen zu allen 
Aspekten des Assoziierungsabkommens aufgenommen werden können, auch zu der 
weitreichenden und umfassenden Freihandelszone (DCFTA);

p) das Europäische Parlament in vollem Umfang in die Umsetzung und Überwachung des 
Assoziierungsabkommens einzubinden;

q) klare Bezugspunkte für die Umsetzung des Assoziierungsabkommens zu setzen und 
Überwachungsmechanismen vorzusehen, einschließlich der Übermittlung regelmäßiger 
Berichte an das Europäische Parlament;

r) Armenien gezieltere finanzielle und technische Hilfe zur Verfügung zu stellen, damit 
gewährleistet ist, dass es die Verpflichtungen erfüllen kann, die sich aus den Verhandlungen 
über das Assoziierungsabkommen und dessen vollständiger Umsetzung ergeben, indem die 
umfassenden Programme für den Aufbau der Institutionen fortgeführt werden;

s) den armenischen Behörden nahezulegen, den Sachverstand der Hochrangigen Gruppe der 
EU-Berater in dem Verhandlungs- und Umsetzungsprozess in vollem Umfang zu nutzen 
und die EU-Berater regelmäßig über die Aktivitäten der Vorreiterinitiative Integrierter 
Grenzschutz (IBM) im Rahmen der Östlichen Partnerschaft zu informieren; eine solche 
Unterstützung für alle östlichen Partner in Betracht zu ziehen;

t) Armeniens ehrgeizigen Reformfahrplan im Rahmen der Östlichen Partnerschaft zu 
würdigen und angemessene Unterstützung in Übereinstimmung mit dem Grundsatz „Mehr 
für mehr“ bereitzustellen;
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u) gemäß der Gemeinsamen Mitteilung mit dem Titel „Eine neue Antwort für eine 
Nachbarschaft im Wandel“ die EU-Hilfe für die Organisationen der Zivilgesellschaft in 
Armenien aufzustocken, damit diese Organisationen die Reformen und Verpflichtungen der 
Regierung im Inland besser überwachen können, und für eine größere Rechenschaftspflicht 
der Regierung in Bezug auf ihre Reformen und Verpflichtungen zu sorgen;

v) dem EU-Verhandlungsteam nahezulegen, die gute Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament fortzusetzen und durch die Übermittlung der einschlägigen Unterlagen für einen 
ununterbrochenen Informationsfluss über die Fortschritte der Verhandlungen gemäß 
Artikel 218 Absatz 10 AEUV zu sorgen, wonach das Parlament in allen Phasen des 
Verfahrens unverzüglich und umfassend zu unterrichten ist;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung mit den Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments dem Rat, der Kommission und dem Europäischen Auswärtigen 
Dienst sowie Armenien zu übermitteln.


